
Datenschutzhinweise nach Art. 13 der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) im Rahmen der Gewerbeanzeige -  
Gewerbeanmeldung, Gewerbeummeldung, Gewerbeabmeldung 

I. Name und Anschrift des Verantwortlichen 

Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nationaler 
Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher 
Bestimmungen ist die: 
 
Stadt Oranienburg 
vertreten durch den/die Bürgermeister/in 
Schloßplatz 1, 
16515 Oranienburg 
 
Telefon: 03301 600-5 
Telefax: 03301 600-602 
E-Mail: info@oranienburg.de 
URL: www.oranienburg.de 

II. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten 

Der Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen ist: 
 
Stadt Oranienburg  
städtische Datenschutzbeauftragte Frau Sasse 
Schloßplatz 1 
16515 Oranienburg 
Deutschland 
Telefon: + 49 3301 682 
E-Mail: datenschutz@oranienburg.de 

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Wir erheben und verarbeiten an dieser Stelle Daten, die erforderlich sind, um Ihr Anliegen zu 
erfüllen, in diesem Fall die Gewerbeanmeldung.  
Die von Ihnen eingegebenen Daten werden mittels eines von unserem Dienstleister 
bereitgestellten Formulars erfasst und an die zuständige Abteilung verschlüsselt übermittelt. 

Empfänger der 
Antragsdaten: 

Stadt Oranienburg 
HSH Soft- und Hardware Vertriebs GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 2, 16356 
Ahrensfelde 
Industrie- und Handelskammer 



Handwerkskammer 
Landesimmissionsschutzamt 
Landesamt für Arbeitsschutz 
Eichamt 
Deutsche gesetzliche Unfallversicherung/ Berufsgenossenschaften 
Deutsche Rentenversicherung 
Agentur für Arbeit 
Behörden der Zollverwaltung 
Registergericht/ Amtsgericht 
Landkreis Oberhavel - Lebensmittelüberwachungsamt 
Landesamt für Statistik 
Ausländerbehörden 
Finanzamt 
Gewerbeaufsichtsamt 
Bundesamt für Justiz (Gewerbezentralregister/ Bundeszentralregister) 
Entwässerungsbetrieb Oranienburg 
Andere Stellen (Behörden, Polizei, Rechtsanwälte, nicht-öffentliche 
Stellen u.a. beim Nachweis eines rechtlichen Interesses) 

Pflichtangaben 
während der 
Antragstellung: 

Betriebsinhaber 
Registereintragung 
Name des Geschäftes 
Angaben zur Person (natürlichen Personen/ Gesellschafter/ 
Geschäftsführer): 
Nachname 
Vorname 
Wohnanschrift 
Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsland (wenn nicht Deutschland) 
Geschlecht 
Staatsangehörigkeit 
Angaben zum Betrieb: 
Anzahl der Geschäftsführer bzw. Gesellschafter  
Angabe zur Beteiligung der öffentlichen Hand 
Name, Vorname von Vertretungsberechtigten (bei Zweigstellen) 
Anschrift der Betriebsstätte 
Kontaktdaten zur Betriebsstätte (mind. E-Mail oder Telefonnummer) 
Angaben zur Hauptniederlassung (sofern Zweigniederlassung) 
Angaben zur früheren Betriebsstätte (Anschrift – sofern Verlegung aus 
einem anderen Meldebezirk) 
Gegenstand, Tätigkeiten 
Datum des Beginns/ Datum der Änderung bzw. Datum des 
Betriebsendes 
Angabe zu Haupt- oder Nebenerwerb 



Art des Betriebes 
Anzahl der Beschäftigten 
Art der Niederlassung 
Grund der Gewerbeanzeige 
Name früherer Gewerbetreibender 
Angabe gesetzlicher Unfallversicherung (soweit vorliegend) 
Angabe zu einer ggf. vorhandenen Gewerbeerlaubnis 
Angabe zur Handwerkskarte (Anlage A), sofern ein Handwerksbetrieb 
Angabe zu Aufenthaltstitel und ggf. Auflagen, sofern benötigt 

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung sind § 11 Gewerbeordnung in Verbindung mit § 14 
Gewerbeordnung in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 lit. e und Art. 15 DSGVO in Verbindung mit 
der Gewerbeanzeigenverordnung.  

3. Zweck der Datenverarbeitung 

Der Zweck der Verarbeitung resultiert aus Ihrem Anliegen, der Anzeige über die Aufnahme, 
einer gewerblichen Tätigkeit und der damit einhergehenden Umsetzung der Gewerbeordnung 
und der Führung des Gewerberegisters. 

4. Dauer der Speicherung 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 
mehr erforderlich sind. Für die personen- und anzeigebezogenen Gewerbedaten ist dies 30 
Jahre nach Beendigung der gewerblichen Tätigkeit der Fall. Weitere Aufbewahrungsfristen 
können sich aus gesetzlichen Vorgaben ergeben z.B. aus dem Haushaltsrecht. 

5. Bereitstellung gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben 

Die Bereitstellung der Daten ist insofern gesetzlich vorgeschrieben, als dass wir diese Daten 
erheben müssen, um Ihr Anliegen nach § 14 in Verbindung mit § 15 Gewerbeordnung zu 
erfüllen. 
 
Weitere Informationen zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten sowie Angaben zu 
Ihren Rechten nach der Datenschutzgrundverordnung können Sie unter dem folgenden Link 
entnehmen: https://openrathaus.oranienburg.de/datenschutz 


